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Tabelle S.1/7 

                    Blatt 1 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

 
Beschreibung der 

Umfang 
der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffenen 
Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Bau-km Maßnahme Maß-
nahme  

 

K 1.1 Versiegelung von biologisch aktiver Fläche 
durch den geplanten Umbau des Verkehrs-
knotenpunktes 

→ Veränderung von Bodenstrukturen  
→ erhöhter Oberflächenwasserabfluss 

BK 1 
gesamter 
Planungs-
raum 

 
 7.840 m² 

 

 

 1.1 A 

 

L 1 
gesamter 
Planungs-
raum 

Entsiegelung nicht mehr benötig-
ter Straßenfläche zu Vegetations-
fläche  

 

1.040 m² 

Wiederherstellung der 
Funktionen des Boden- 
und Wasserhaushaltes 

K 1.2 Teilversiegelung (Versiegelung bereits teilbe-
festigter Flächen bzw. Umwandlung bislang 
unbefestigter Flächen zu verdichtetem Ban-
kett) durch die Umbaumaßnahmen  

Anrechnung des halben Flächenansatzes: 
(4.900 m² / 2 = 2.450 m²) 
→ s.o. 

BK 1 
gesamter 
Planungs-
raum 

 
 2.450 m² 

 

 

 1.2 A 

 

L 1 
gesamter 
Planungs-
raum 

Teilentsiegelung; Entsiegelung 
nicht mehr benötigter Straßenflä-
che zu verdichtetem Bankett bzw. 
Umwandlung bereits verdichteter 
Flächen zu unbefestigter Fläche 

Angerechnet wird der halbe Flä-
chenansatz: 
1.120 m² : 2 = 560 m² 

 

560 m² 

Verbesserung der Funk-
tionen des Boden- und 
Wasserhaushaltes 

             gesamt:      ca. 10.290 m²           gesamt:     1.600 m² 

Verbleibende Mehrversiegelung:      ca. 8.690 m² 

zu K 1      1.3 E 

 
 

 

Gem. 
Rei-
chen-
bach-
Steegen, 
Flurstü-
cke 
1610/2 
und 
1630/1 

Ausgleich über das Ökokonto  
Reichenbach-Steegen 

Abbuchung von Ökokontofläche 

Hierzu besteht eine Vereinbarung des 
LBM mit der ONB SGD Süd und der 
UNB KL. Das Ökokonto dient zur 
Kompensation der Flächenversiege-
lung im Rahmen von versch. Straßen-
baumaßnahmen.   

Gemäß der Vereinbarung ist aufgrund 
des zu berücksichtigenden Vorwertes 
ein Kompensationsansatz (Abbu-
chungsfaktor) von 1,85 festzusetzen. 

 
Abbu-
chung  

von  
16.077 m² 

Öko-
konto-
fläche 

 
(8.690 m²  
x 1,85 = 

16.077 m²) 

Maßnahmen zur Ver-
besserung der Funktio-
nen des Boden- und 
Wasserhaushaltes  
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Tabelle S.2/7 

                    Blatt 2 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

 
Beschreibung der 

 
Umfang der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffenen 
Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Bau-km Maßnahme Maßnahme   

K 2 Verlust / Rodung von Gehölzbeständen im 
Straßenseitenraum durch die Aus- und 
Umbaumaßnahmen 

• ca. 700 m² Gehölzhecken (Eiche, Ahorn, 
Feldahorn, Liguster, Rose, Schneeball, 
Weißdorn, Hartriegel, Vogelbeere, Hain-
buche) 

• ca. 400 m² Strauchhecken / Gebüschstruk-
turen (Schlehe, Weide, Weißdorn, 
Schneeball, Liguster, Hartriegel, Hainbu-
che, Rose 

• 4 Ahornbäume (∅ 15 cm) 

• 7 junge Obstbäume (∅ 5-15 cm) 

• 1 Obstbaum (∅ 35 cm) mit Höhle 

• 4 Eichen (∅ 20-30 cm) 

• 13 Kirschen (∅ 10-30 cm) 

• 1 Roßkastanie (∅ 25 cm) 

• 18 St. Einzelsträucher (Weide, Eiche, 
Ziersträucher) 

BK 1 
gesamter 
Pla-
nungs-
raum 
 
 
 

1.100 m² 
Hecken- 
und Ge-
büsch-

strukturen 

30 St. 
Laub- und 

Obst-
bäume 

(darunter  
1 Höhlen-

baum) 

18 St.  
junge 

Einzel-
sträucher 

ca. 400 m² 
Gehölz-

aufwuchs 

 

 

 

 

 
 

 

2.1 V L 1 
gesamter 
Planungs-
raum 
 

Rodung und Rückschnitt von Gehölzen 
nur außerhalb der Brut- und Aufzucht-
zeit der Vögel 

(nur vom 1. Okt. bis 28. Febr.) 

 

siehe 
Eingriffs-
umfang 

 

Vermeidung von Beein-
trächtigungen, Störun-
gen und Verlusten hin-
sichtlich der Vogelwelt  

Vermeidung des Eintre-
tens von Verbotstat-
beständen nach §44 
BNatSchG 

Wiederherstellung von 
Lebensraum planungs-
relevanter Arten 

2.2 A L 1 

Umfeld des 
Eingriffsbe-
reiches 

Anbringen von Ersatzquartieren (Fle-
dermauskästen) im Gehölzbestand im 
nahen Umfeld des Eingriffsbereiches 

Anbringen von 3 künstlichen Ersatzquar-
tieren (1 Hohlraum- und 2 Flachkästen) im 
Baumbestand im Umfeld 

3 Fleder-
mauskästen 

(1 Hohlraum-
kasten,  
2 Flach-
kästen) 

 

2.3 A 

 

L 1 
gesamter 
Planungs-
raum 
 

Anpflanzung von Laubbaum-
Hochstämmen sowie Gehölzhecken im 
Straßenseitenraum sowie an der exter-
nen Ausgleichsfläche im Bereich der 
geplanten Wildkatzentunnel 

Anpflanzung von Bäumen und zwei- bis 
dreireihigen Strauchhecken unter Verwen-
dung von standortheimischen Laub- und 
Obstbaum-Hochstämmen und Sträuchern 
gem. der Gehölzvorschläge im Maßnah-
menverzeichnis. 

Die Strauchpflanzungen dienen als De-
ckung bietende Leitstruktur für Wildkatzen 
und andere Kleintiere zur Nutzung der 
geplanten und hier nachrichtlich angeführ-
ten Querungshilfen.  

16 St.  
Laubbaum-

Hoch-
stämme 

16 St.  
Obstbaum-

Hoch-
stämme 

ca. 730 m² 
Strauch- 

hecken (ca. 
130 lfd.m.) 
im Plan-
gebiet 

ca. 500 m² 
Strauchhec-
ken an den 
Wildkatzen-

tunneln 

Wiederherstellung von 
entfallendem Gehölzbe-
stand 

Schaffung von Lebens-
raum und Vernetzungs-
strukturen sowie Über-
flughilfen 

Gliederung des Straßen-
raumes und Aufwertung 
des Landschaftsbildes 

Anm.: Die Maßnahme 
der Gehölzwiederher-
stellung ist multifunktio-
nal wirksam und dient 
somit auch der Kompen-
sation der Beeinträchti-
gung des Landschafts-
bildes (vgl. K 6) 

 

→ Verlust von Lebensraum  

→ Verlust prägender Landschaftsstrukturen 

→ pot. Beeinträchtigungen, Verluste oder Störungen 
gehölzbrütender Vogelarten 

→ pot. Beeinträchtigungen von Fledermäusen durch 
Quartiersverlust (pot. Sommerquartier, Tagesver-
steck)  - Bau-km Achse Süd: 0+005 li 

→ pot. Eintretens von Verbotstatbeständen nach §44  
     BNatSchG 
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Tabelle S.3/7 

Blatt 3 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

 
Beschreibung der 

 
Umfang der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffe-
nen Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Bau-km Maßnahme Maßnahme   

K 3 Gefährdung von Gehölzbeständen durch 
potenzielle Beschädigungen infolge der 
Nähe zum Baufeld  

• 7 Kirschen (Baumreihe, ∅ 15-25 cm) 

• 2 Ahorn (∅ 10 u. 20 cm) 

• 1 Roßkastanie (∅ 30 cm) 

• ca. 190 lfd.m Randbereiche von Gehölz-
hecken  

• ca. 10 lfd.m Gebüschstreifen 

→ potenzielle Beeinträchtigung der Vitalität  
     bis hin zum Verlust  

BK 1 
Achse Nord: 
0+350 – 
0+400 li 

Achse West: 
0+050 – 
0+250 re 

Achse Süd: 
0+125 – 
0+180 re 

 10 Laub-
bäume 

ca.  
200 lfd.m 
Gehölz-
hecken 

und  
Gebüsche 

3 V L 1 
siehe  
Eingriffs- 
bereich  
 

Schutz der Gehölze während des Bau-
betriebes gem. RAS-LP4 

- fachgerechtes Aufasten von Gehölzen im 
Bereich des Baufeldes zur Herstellung 
des Lichtraumprofils 

- Stammschutz, Wurzelschutz 

- kein Befahren und keine Lagerung im 
Bereich der Wurzelhorizonte 

 

siehe Ein-
griffs- 

umfang 

Sicherung und Erhalt 
ökologisch oder land-
schaftsgestalterisch 
bedeutsamer Gehölzbe-
stände 

K 4 Verlust arten- und blütenreicher, magerer 
Gräser- / Kräuterfluren auf Banketten, 
Böschungen und Feldwegen im Straßen-
seitenraum  

→ Verlust von ökologisch wertvollem  
     Lebensraum, vor allem für Insekten  

→ Verlust optisch ansprechender  
   Vegetationsstrukturen 

 

BK 1 
Achse Süd 
0+000 – 
0+180 re+li 

Achse Nord 
0+180 – 
0+400 re 

Achse West: 
0+000 – 
0+250 re+li 

Achse Ost: 
0+200 – 
0+290 li 

ca.  
4.500 m² 
blüten- 
reiche 
Saum-

struktu-
ren 

 

 4 A 
(8.1 A) 

 

L 1 
gesamter 
Planungs-
raum 
 

Wiederherstellung gleichwertiger, ar-
ten- und blütenreicher Krautfluren auf 
den neu entstehenden Banketten und 
Böschungsflächen durch Absammeln, 
Zwischenlagerung und Wiedereinbrin-
gen des bestehenden Saatgutes 

- Absammeln und Zwischenlagerung des 
auf den blütenreichen Flächen beste-
henden Schotter- und Erdmaterials in-
klusive Pflanzen und Saatgut  

- fachgerechte Zwischenlagerung des 
Materials 

- kein Oberbodenauftrag auf den neuen 
Nebenanlagen 

- Wiedereinbringen des abgesammelten 
Materials in die neuen Flächen der Ne-
benanlagen  

 

ca. 5.600 m² 
Wiederherstellung öko-
logisch wertvoller Vege-
tationsbestände (Le-
bensraum für Insekten) 

Wiederherstellung op-
tisch ansprechender, 
blütenreicher Saum-
strukturen 
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Tabelle S.4/7 

Blatt 4 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

Bau-km 

 
Beschreibung der 

Maßnahme  

 
Umfang 

der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffe-
nen Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Maß-
nahme  

 

K 5 Temporärer Eingriff in das Rückhaltebe-
cken infolge der geplanten Vertiefung in 
einem Teilbereich des RHB 

→ temporärer Verlust von Lebensraum 

→ Verlust von ca. 400 m² Gehölzaufwuchs 
(Weide, Birke, Pappel, Ginster)  

→ Eingriff in die Bodenstruktur 

→ potenzielle Beeinträchtigung des Schnitt-
guthaufens im Randbereich des Rückhal-
tebeckens 

→ je nach Zeitpunkt der Durchführung pot. 
Beeinträchtigung planungsrelevanter 
Tierarten / pot. Eintreten von Verbotstat-
beständen gem. §44 BNatSchG 

BK 1 
Achse Süd: 
0+030 – 
0+080 re 
 

(Hoch-
stauden 
und Ge-
hölzauf-
wuchs) 

 

ca.  
1.560 m² 
Fläche  

1 Schnitt-
guthaufen 

 

5 V/A L 1 
Achse Süd 
0+030 – 
0+080 re 
 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-
men im Bereich des Rückhaltebeckens 

- Baufeldfreimachung (Entfernen der Vege-
tation) und Durchführung der Bautätigkeit 
im RHB nur in den Wintermonaten außer-
halb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln 

- keine Inanspruchnahme oder Veränderung 
des Schnittguthaufens (ökologisch wertvol-
le Kleinstruktur) - Bautabuzone 

- fachgerechte Zwischenlagerung und Wie-
dereinbringen des vorher abgetragenen 
Oberbodens im Bereich der Vertiefung 

- Wiederentwicklung der Vegetation im 
Eingriffsbereich durch Sukzession 

- keine Beanspruchung weiterer Flächen 
des RHB (Bautabuzone) 

 

ca.  
1.560 m² 

Vermeidung von Beein-
trächtigungen planungs-
relevanter Tierarten  

Einhaltung der Richtli-
nien zum Bodenschutz 

Wiederherstellung öko-
logisch wertvoller, 
standortgerechter Vege-
tationsbestände (feuch-
ter und nasser Standor-
te) 

Erhalt ökologisch wert-
voller Kleinstrukturen als 
Lebensraum 

K 6 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch den entstehenden Gehölzverlust, 
die Aufweitung des Verkehrsraumes, die 
Anlage des Lärmschutzwalles und die 
Anlage der Ampelanlagen 

→ Veränderung der Eigenart und techni- 
     sche Überprägung des Planungsraumes  

BK 1 
gesamter 
Planungs-
raum 

 

 

  
gesamtes 
Plangebiet 

2.3 A L 1 
gesamter 
Planungs-
raum  

Anpflanzung von Gehölzen im Straßen-
seitenraum im Rahmen der Maßnahme 
2.3 A 

Details siehe Maßnahme 2.3 A 

 

32 St.  
Laub- und 
Obstbaum-

Hoch-
stämme 

ca. 730 m² 
Strauch- 

hecken (ca. 
130 lfd.m.) 

im Rah-
men der 
Maßnah-
me 2.3 A 

Gestalterische Aufwer-
tung des Landschafts-
bildes  

Gliederung des Ver-
kehrsraumes 

Die Maßnahme der 
Gehölzwiederherstellung 
ist multifunktional wirk-
sam und dient somit 
auch der Kompensation 
der Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes 
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Tabelle S.5/7 

Blatt 5 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

 
Beschreibung der 

 
Umfang der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffe-
nen Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Bau-km Maßnahme Maßnahme   

K 7 Inanspruchnahme / Teilverlust von  
bestehenden Kompensationsflächen 

→ Überbauung / Verlust von Randbereichen 
von als Ausgleichsflächen ausgewiese-
nen Grünlandflächen (Wiese, Streuobst-
wiese und Rückhaltebecken mit Gräser-/ 
Kräuter-/ Hochstaudenflur) infolge der 
Lage im Baufeld 

BK 1 
Achse West: 
0+000 – 
0+170 li 

Achse Süd: 
0+005 – 
0+170 re+li 

Achse Ost: 
0+055 – 
0+250 li 

ca.  
4.980 m² 

 
 7 A 

(8.1 A) 

LP 1 

Gem. 
Weilerbach 

Parzellen 
4176 und 
4177  

 

Wiederherstellung von Ausgleichs- 
flächen an anderer Stelle durch Um-
wandlung von Acker zu extensiv ge-
pflegter, artenreicher Wiesenfläche und 
blütenreichem Saumstreifen 

Teilbereiche der Parzellen 4176 und 4177 
südlich der L356 ca. 600 m östlich des 
bestehenden Kreisels  

Der Ausgleich hat mit doppeltem Kompen-
sationsumfang zu erfolgen (Anrechnung 
eines Flächenansatzes von 1:2 = mind. 
9.960 m²) 

 

ca.  
10.400 m² 
Gesamt-
fläche 

 
(ca. 9.960 m² 
artenreiche 

Wiesenfläche 
und  

ca. 440 m² 
blütenreicher 

Saum-
streifen) 

 

Wiederherstellung plan-
festgestellter Kompensa-
tionsflächen an anderer 
Stelle 

Wiederherstellung von 
ökologisch hochwerti-
gem Lebensraum 

Anm.: aufgrund der 
multifunktionalen 
Nutzung der Aus-
gleichsfläche auch für 
die Schaffung von 
Ersatz- und Ausweich-
habitaten für Tagfalter 
ist die Wiesenfläche im 
Jahr VOR dem Eingriff 
herzustellen 
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Tabelle S.6/7 

Blatt 6 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

 
Beschreibung der 

 
Umfang der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffe-
nen Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Bau-km Maßnahme Maßnahme   

K 8 Potenzielle Beeinträchtigung von Insektenarten 

K 8.1 Beeinträchtigung von Tagfaltern durch 
die Bautätigkeit und den Verlust von 
Lebensräumen 

→  Verlust von Grünlandflächen und Saum-
strukturen (Wiesenflächen, blütenreiche 
Bankette und Böschungen, Rückhaltebe-
cken mit Gräser-/Kräuter-/ Hochstauden-
flur)  

BK 1 
Achse Süd: 
0+000 – 
0+210 re+li 

 

ca.  
4.980 m² 
Wiesen-
flächen 

ca.  
4.500 m² 
blüten- 
reiche 
Saum-

struktu-
ren 

ca.  
1.560 m² 
temporä-

rer Eingriff 
mit Vege-

tationsver-
lust im 

Rückhal-
tebecken 

8.1 A 
(7 A) 

(4 A) 

 

 

L 1 
gesamter 
Planungs-
raum 

LP 1 

Gem. 
Weilerbach 

Parzellen 
4176 und 
4177  
 

 

Wiederherstellung von Lebensraum / 
Schaffung von Ausweichhabitaten 
durch Anlage von Wiesen- und Saum-
strukturen im Rahmen der Maßnahmen 
4 A und 7 A 

→ Herstellung von Wiesenfläche durch 
Umwandlung von Acker zu artenrei-
cher, extensiv gepflegter Wiesenfläche 
im Rahmen der Maßnahme 7 A (ca. 
600 m östlich des Plangebietes)  

→ Herstellung von blütenreichen Saum-
strukturen im Rahmen der Maßnahmen 
4 A und 7 A 

→ Herstellung der Flächen (Maßnahme 
7 A) im Jahr vor dem Eingriff 

ca.  
9.960 m² 
extensive 

Wiesenfläche 
(7 A) 

 
ca. 440 m² 

artenreicher 
Saum (7 A) 

 
ca. 5.600 m² 
blütenreiche 
Straßenne-
benanlagen  

(4 A) 

Wiederherstellung / 
Schaffung von ökolo-
gisch wertvollen Vegeta-
tionsbeständen (Lebens-
raum für Insekten) 

Im Rückhaltebecken 
erfolgt die Wiederent-
wicklung der Vegetation 
durch Sukzession nach 
Abschluss der Baumaß-
nahme (vgl. 5 V/A) 

Schaffung von ökolo-
gisch hochwertigen 
Ersatzhabitaten für auf 
solche Standorte ange-
wiesene Arten 

Die Herstellung der 
Wiesen- und 
Saumstrukturen dienen 
als multifunktionale 
Maßnahme sowohl für 
den Verlust von 
Ausgleichsflächen, für 
den Verlust von 
Vegetationsstrukturen 
wie auch hinsichtlich 
artenschutzrechtlicher 
Beeinträchtigungen im 
Plangebiet 

Auch innerhalb des 
Plangebietes werden 
neue Schotterwege als 
pot. Lebensraum (Heu- 
schrecken) hergestellt. 

K 8.2 Beeinträchtigung wärmeliebender Heu-
schreckenarten durch Überbauung und 
temporäre Inanspruchnahme von Le-
bensräumen  

→  Überbauung und temporäre Inanspruch-
nahme als Arbeitsraum von Schotterwe-
gen, teilweise mit lückiger, blütenreicher 
Krautflur 

BK 1 
Achse Nord: 
0+270 – 
0+400 re 

Achse Ost: 
0+100 – 
0+200 re 

Achse Süd: 
0+130 – 
0+160 re 

ca.  
700 m² Schotterwege 

(Im Zuge der Bau- 
maßnahme werden 

jedoch auch ca. 
500 m² Schotterwege 

im Plangebiet neu 
hergestellt)  

8.2 A LP 1 

Gem. 
Weilerbach 

Parzelle 
4177  

 

Anlage eines mageren und trockenen 
Pionierstandortes als Ersatz- bzw. 
Ausweichhabitat für wärmeliebende 
Heuschrecken  

Herstellung der Fläche durch 

→ Oberbodenabtrag, Verdichtung 

→ stellenweise Einsaat einer autochtho-
nen, lückigen Krautflur (Deckung der 
Vegetation unter 50 %) 

→ Ausbildung von vegetationsfreien Bo-
denstellen (Kies, Schotter, verdichtet) 

→ keine Anpflanzung von Gehölzen im 
Nahbereich (keine Beschattung) 

→ dauerhafte Offenhaltung / Mahd mit 
Abtransport des Mahdgutes 

 

ca. 300 m² 
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Tabelle S.7/7 

Blatt 7 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

 
Nr. Eingriffssituation 

 
Bau- km 

Betroffene Werte und 
Funktionen  

 
Nr. 

 
Lage, 

 
Beschreibung der 

 
Umfang der  

 
Bemerkungen 

 Art der Beeinträchtigungen der betroffe-
nen Werte und Funktionen 

BW-Nr. 
Verlust Beeintr. 

 Bau-km Maßnahme Maßnahme   

K 9 Potenzielle Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes 

K 9.1 Potenzielle Beeinträchtigung des Fließ-
gewässers Mackenbach (Preßbach) 

→  pot. Sedimenteintrag infolge von  
 Erdarbeiten 

→ pot. Schadstoffeintrag  

 

 

 

 

 

BK 1 
Achse Süd: 
0-010 li 

 
1 Fließ- 

gewässer 

9.1 V L 1 
Achse Süd: 
0-010 li 

Aufstellen einer Bohlenwand zwischen 
Baufeld und Fließgewässer während der 
Bautätigkeit 

 
ca. 20 lfd.m 
Bohlenwand 

Vermeidung einer Bean-
spruchung des Fließge-
wässer-Nahbereiches 
und der Uferbereiche als 
Baufeld 

Vermeidung von Sedi-
menteinträgen in sensib-
le Ökosysteme 

9.2 V L 1 
Achse Süd: 
0-010 – 
0+000 li 

Einhaltung einschlägiger technischer 
Vorschriften und DIN-Normen für 
Baustelleneinrichtung und Bauausfüh-
rung im Nahbereich eines Fließgewäs-
sers  

Nahbereich 
des Ma-

ckenbachs 
(Preßbach) 

Vermeidung von Beein-
trächtigung ökologisch 
sensibler Bereiche 

 


